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Infos: www.bmg.bund.de

■ Otto-Normal-Bürger: Mehr als 
4.000 Euro in die Gesundheit

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat mittlerweile alle relevanten Zahlen 

des Gesundheitsmarktes für das Jahr 2014 ausgewertet und ganz aktuell 

vorgelegt. Demnach haben die Menschen in Deutschland insgesamt 328 Mil-

liarden Euro für Gesundheit ausgegeben. Das sind 13,3 Milliarden Euro oder 

4,2 Prozent mehr als  2013. Auf jeden Einwohner entfielen 4050 Euro. 2013 

waren es noch 2013 3902 Euro. Der Anteil der Gesundheitsausgaben. am 

Bruttoinlandsprodukt liegt unverändert bei 11,2 Prozent.  Die gesetzliche 

Krankenversicherung war mit 191,8 Milliarden Euro der größte Ausgabenträger 

im Gesundheitswesen.. 

Infos: www.destatis.de

Vorschau

G+G  |  03/2016	 	
Gesundheit und Gesellschaft

Luft fürs Leben daheim 
Künstlich beatmet und 

trotzdem zu Hause –  

was das für Patienten, 

Angehörige und Pflege

kräfte mit sich bringt, 

macht eine aktuelle  

Studie deutlich. Einblicke 

von Michael Ewers,  

Christiane Schaepe und 

Jennifer Hartl

Mission Lebensqualität 
Therapie abstimmen, 

Hilfsmittel organisieren, 

Arzneien dosieren: Eine 

Praxis für außerklinische 

Beatmung hilft schwerst

kranken Menschen, 

selbstbestimmter zu  

leben. Thomas Hommel 

berichtet.

Neue Regeln im  
Pillen-Poker 
Große Gewinne der  

Pharmafirmen, schwere 

Lasten für die Kassen – 

damit neue Präparate  

bezahlbar bleiben, sind 

die Vorgaben für die 

Preisfindung zu korri

gieren. Analysen von  

Sabine Richard.

G+G  |  03/2016	 	
Wissenschaft

Prof. Dr. Stefan Greß  

mit Analysen zum kalku

latorischen Arztlohn in 

der ärztlichen Vergütung  

und Prof. Dr. Klaus Jacobs 

zu 20 Jahren GKV  

Organisationsreform

  GKV AOK BKK IKK EK

Ärztliche Behandlung   3,9 3,9 3,8 4,6 3,8

Behandlung durch 
Zahnärzte (ohne Zahnersatz)  2,9 2,7 3,2 4,2 2,4

Zahnersatz  1,3 1,4 1,9 1,5 1,1

Arzneimittel  3,9 3,9 4,1 5,9 3,9

Hilfsmittel  1,2 1,1 4,9 0,4 – 0,3

Heilmittel  6,5 4,5 6,5 13,9 6,8

Krankenhausbehandlung  3,1 2,3 2,8 5,9 3,3

Krankengeld  5,1 6,4 5,8 6,7 3,5

Fahrkosten  9,0 8,7 9,1 15,0 7,9

Vorsorge- und 
Rehabilitationsmaßnahmen  2,0 2,9 5,4 13,3 – 1,4

Früherkennungsmaßnahmen  2,0 2,1 1,0 2,5 1,9

Häusliche Krankenpflege  9,1 8,7 10,4 15,1 8,3

Ausgaben für Leistungen 
insgesamt

  3,8 3,5 3,8 5,9 3,6

Die Krankenkassen haben auch das Jahr 2015 mit einem Defizit abgeschlossen. 

Es fällt mit 1,14 Milliarden Euro nur unwesentlich geringer aus als im Vorjahr 

(1,2 Milliarden Euro). Die Ausgaben lagen bei rund 213,56 Milliarden Euro.  

Die Einnahmen betrugen rund 212,42 Milliarden Euro. Der größte Ausgaben

block bleiben die Kliniken. Für Krankenhausbehandlungen gaben die Kassen ins

gesamt 71,1 Milliarden Euro aus, fast ein Drittel der GKVAusgaben insgesamt.

* Veränderungsrate je Versicherten einschließlich Rentner gegenüber dem Vorjahr  
in Prozent (Quelle: KV 45, BMG) 

GKV-Finanzentwicklung 2015*
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«BLICKPUNKT HINTERGRUND»
■	 Krankenhaus-report	2016:	Wirrwarr	und	

Chaos	statt	Flexibilität	und	effizienz
ein	chaotisches	Bild	zeichnet	der	Krankenhaus-report	2016	vom	Versuch,	

die	Grenze	zwischen	stationärer	und	ambulanter	Versorgung	durchlässiger	

zu	machen.	Dieser	gesundheitspolitische	Trend	der	vergangenen	knapp	drei	

Jahrzehnte	folge	keinem	übergeordneten	Konzept,	so	das	experten	urteil.	

statt	der	erhofften	Flexibilität	und	höheren	effizienz	der	medizinischen	

Versorgung	spricht	der	report	von	„Wildwuchs“.	„De	facto	werden	hier	

identische	leistungen	in	verschiedene	rechtsformen	verpackt	und	dann	

auch	noch	unterschiedlich	vergütet“,	kritisiert	Mitherausgeber		

Prof.	Dr.	Jürgen	Wasem,	Gesundheitsökonom	an	der	universität		

Duisburg-essen.	er	fordert	einen	einheitlichen	ordnungsrahmen.	

Die eigentlich strikte Trennung von ambulantem und stationärem Sektor 

geht zurück auf das Gesetz über Kassenarztrecht von 1955. Die ambulante 

medizinische Versorgung obliegt demnach den niedergelassenen Ärzten; di-

es umfasst auch die Notfallversorgung. Der Sicherstellungsauftrag für die 

ambulante Versorgung liegt bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Die 

Krankenhäuser nehmen nach Paragraf 39 des Fünften Sozialgesetzbuchs 

(SGB V) eine sekundäre Rolle in der Gesundheitsversorgung ein, die nur dann 

zum Tragen kommt, wenn eine qualitativ hochwertige Behandlung ins-

besondere durch die niedergelassenen Ärzte nicht möglich ist. Im Vergleich 

zum europäischen Ausland wird daher in Deutschland immer noch ein sehr 

geringer Teil der ambulanten Versorgung im Krankenhaus erbracht.

»		Inkonsistentes	angebot	ohne	ordnungsrahmen

Seit Anfang der 90er-Jahre ist diese historisch gewachsene strikte Trennung 

zwischen stationärem und ambulantem Sektor schrittweise aufgebrochen 

worden. Krankenhausärzte können ermächtigt werden – erhalten also die 

Erlaubnis –, wie ein niedergelassener Arzt Patienten ambulant zu behan-

deln. Es gibt neue Regelungen zur vor- und nachstationären Behandlung 

und zum ambulanten Operieren. Für diverse medizinische Versorgungs-

felder wie Psychiatrie, Geriatrie und Sozialpädiatrie sind neue Formen von 

Institutsambulanzen geschaffen worden. In der sektorenübergreifenden 

ambulanten Notfallversorgung werden in vielen Regionen die Notfallambu-

lanzen im Krankenhaus zunehmend von den Patienten in Anspruch genom-

men. Die aktuelle Erweiterung des Versorgungsauftrags für Hochschulam-

bulanzen im Zuge des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes über Forschung 

und Lehre hinaus vollzieht formal nach, dass hier schon länger spezialfach-

ärztliche ambulante Versorgungsaufgaben wahrgenommentung umfassen.

Ähnliche Unterschiede gebe es auch bei der Bedarfsplanung, bei Wirtschaft-

lichkeitsprüfungen oder den Zugangsregeln zu Innovationen. „Und in puncto 

Qualitätssicherung sind ambulante Krankenhausleistungen ohnehin Wüsten“, 

so Wasem weiter. Deshalb müsse die Politik an der Schnittstelle zwischen 

ambulanten und stationären Leistungen endlich einheitliche Spielregeln für 
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alle und einen neuen Ordnungsrahmen vorgeben. Die Ausgestaltung der 

Rahmenbedingungen könne der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) über-

nehmen.

»  Patienten tendieren im Notfall zum Krankenhaus

In der ambulanten Notfallversorgung übernehmen die Kliniken immer größere 

Anteile. Untersuchungen zeigen, dass Patienten im Falle eines zumindest 

wahrgenommenen Notfalls dazu tendieren, Krankenhäuser direkt aufzusu-

chen und nicht erst den ambulanten ärztlichen Notdienst, da sie hier ein 

breiteres Spektrum an diagnostischen und therapeutischen Angeboten er-

warten. Der Krankenhaus-Report hat das exemplarisch an den Bundeslän-

dern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern untersucht. 2013 

wurde fast jeder fünfte GKV-Versicherte im Rahmen der ambulanten Not-

fallversorgung behandelt. In Berlin und Brandenburg waren es drei von vier 

der ambulanten Notfälle. In Mecklenburg- Vorpommern waren es immerhin 

noch mehr als die Hälfte.Von den Befragten, die konkret einen Kassenwechsel 

erwogen, nannte nur rund jeder Fünfte den  Preis beziehungsweise den  Zu-

satzbeitrag als entscheidendes Motiv.

Bei vielen neuen Versorgungsformen konstatiert der Krankenhaus-Report zu-

gleich eine ungesteuerte Mengenentwicklung. Aus Sicht der Experten ist das 

Ausdruck des Umstandes, dass sowohl im stationären als auch im niederge-

lassenen ambulanten Bereich Maßnahmen der Mengenbegrenzung greifen, 

die jedoch für die neuen Angebote nicht gelten. Der verstärkte Ersatz von 

stationären Leistungen durch ein ausbalanciertes ambulantes Leistungsan-

gebot sei vorteilhaft. Für entsprechende innovative sektorenübergreifenden 

Versorgungsstrukturen fehlten jedoch die ebenso ausbalancierten Vergü-

tungs- und Planungsstrukturen.

» Mehr Miteinander anstelle von 
Sonderinteressen und Systemegoismen 

Auch Prof. Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der 

Goethe-Universität Frankfurt am Main und Vorsitzender des Sachverstän-

digenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, kritisiert 

die Strukturprobleme zwischen den Sektoren. Das Fehlen von einheitlichen 

Spielregeln führe vielfach zu konträren Interessen. Echte Zusammenarbeit, 

etwa zwischen niedergelassenen und stationär tätigen Kardiologen, sei weder 

vorgesehen noch möglich. Mit der Folge, dass es zu Informationsbrüchen, 

Missverständnissen, Behandlungsfehlern, Mehrfachdiagnostik, vermeidbaren 

hohen Arztkontakten und Mengenausweitungen komme.

Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, ruft die Be-

teiligten zur Kooperationsbereitschaft auf. Der Status quo führe seit Jahren 

nur zu Patchwork und den altbekannten rituellen Verteilungskämpfen zwi-

schen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern. Voraussetzung für eine 

Neuausrichtung der fachärztlich-ambulanten Versorgung sei mehr Transpa-

renz. Dazu brauche es eine einheitliche Dokumentation von ambulanten und 

fachärztlich-ambulanten Leistungen. Das mache  Doppelstrukturen und Quali-

tätseinbußen sichtbar und schaffe Vergleichbarkeit.

Infos:  www.wido.de

http://www.wido.de/

